[image: image1.png]Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbande





Fragebogen zur Umsetzung von Hartz IV in der Schuldnerberatung

Hier: Erläuterungen

Frage 1

Grundfrage: SB steht allen Ratsuchenden offen oder ist sie eingegrenzt. Für beide Möglichkeiten werden nochmals differenzierte Antwortvarianten angeboten.

Frage 2

Die Frage kann von allen Beratungsstellen beantwortet werden, bei denen SGB II Empfänger beraten werden (auch wenn es keine Beratung nach § 16 Abs. 2 SGB II ist). 

Bitte zu allen Problemfeldern eine Antwort geben. 

Kategorie „selten“: das Problem wird im Beratungsprozess bei bis zu 25 % der Ratsuchenden mit ALG II-Leistungen (ca. jeder Vierte Hilfeempfänger oder weniger) diagnostiziert. 

Kategorie „häufig“: das Problem wird bei mehr als 25 % der Ratsuchenden mit ALG II-Leistungen diagnostiziert.

Zu den Fragen 3 bis 6

Es ist möglich das Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II erbracht werden, ohne dass es eine Vereinbarung mit der ARGE/der Optionskommune gibt. Auch solche Beratungsstellen werden um die Beantwortung der Fragen gebeten.

Frage 4

Es geht hier um den zeitlichen Umfang der Beratung.

